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Projektentwickler kämpfen
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schwierig und die Unsicher-
heit groß. Die Titelgeschichte
des Magazin analysiert die
Lage und ihre Folgen. Ein In-
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für viele unschön sein wer-
den: Zahlreiche Vorhaben
werden mehr Geld brauchen
und häufig wird ein Verkauf
der letzte Ausweg sein. Mez-
zaninefinanzierer erfüllt das
mit Hoffnung, Crowdinvest-
ments setzt das unter Stress.
Im Fahrwasser der steigen-
den Zinsen erleben die Bau-
sparkassen dagegen eine Art
Wiedergeburt.

Ergänzend finden Sie im
Magazin einen Blick auf den
Zustand der Digitalisierung in
den Banken, der eher mäßig
ist, und ein Update in Sachen
Geldwäschebekämpfung, bei
der es immer noch eher lang-
sam voran geht. Unser Markt-
überblick mit insgesamt 55
Finanzierern liefert erneut
Details, wer Geld für was und
zu welchen Bedingungen
bereitstellt.
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Rechtsanwalt
Walter Klein

von Loschelder
Quelle: Loschelder

Baurecht. Bei der Beseitigung eines Mangels
begründet erst eine zweite Fristsetzung bei
der Nacherfüllung den Anspruch des
Bauherrn auf Entschädigung.

OLG Frankfurt, Urteil vom 11. Mai 2020,
Az. 29 U 56/20, BGH, Beschluss vom 18. Januar 2023,
Az. VII ZR 119/20

Forderung auf Schadenersatz
setzt zwei Fristen voraus
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DER FALL

Fürdie Errichtung einesAutobahnkreuzes
und einer Brücke beauftragt der Bauherr
einen Ingenieur mit der Konzeption der
Verkehrsführung während der Bauaus-
führung. Der Ingenieur reicht eine Pla-
nung ein, bei der die erforderlichen
Höhenangaben fehlen. Er wird aufgefor-
dert, die Planung zu ertüchtigen. Hierauf
legt er Pläne vor, bei denen regelwidrig

nicht auf die Bestandshöhen, sondern auf
die Endhöhen abgestellt wurde. Der Bau-
herr reicht die Pläne an den ausführenden
Unternehmer weiter. Wegen der Fehler-
haftigkeit der überarbeiteten Planung
kommt es zu Verzögerungen im Bauab-
lauf, für die der Bauherr vom Ingenieur
Schadenersatz in Höhe von rund 1,6 Mio.
Euro verlangt.
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DIE FOLGEN

Zwar ist die vorgelegte Planung mangel-
haft, weil sie auf die falschen Höhen
abstellt. Solange die fehlerhafte Planung
aber noch nicht im Bauwerk umgesetzt
wurde, ist eine Mangelbeseitigung (Nach-
erfüllung) inBezug auf dieHöhenangaben
möglich und vom Ingenieur geschuldet.
Er muss die Nacherfüllung innerhalb der
gesetzten Frist vollständig und in der
geschuldetenQualität leisten. ImErgebnis
muss die nachgebesserte Leistung dem
ursprünglich geschuldeten Zustand ent-
sprechen. Dies hat der Ingenieur nicht

geleistet, die Planung war – erneut – man-
gelhaft. Wird auch im Rahmen der Man-
gelbeseitigung eine mangelhafte Leistung
erbracht, kann der Bauherr diese als
unzureichend zurückweisen; nimmt der
Bauherr die Leistung an, muss er nach
Auffassung des OLG erneut eine Frist set-
zen, bevor er Schadenersatz verlangen
kann. Es fehlte die zweite Fristsetzung,
sodass das OLG den Anspruch des Bau-
herrn verneint hat.
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WAS IST ZU TUN?

Nach Auffassung des Gerichts sind zwei
Fristsetzungen erforderlich. Wird eine
Frist zur Mangelbeseitigung gesetzt, die
der Unternehmer/Planer zwar einhält, die
Nacherfüllung aber wiederummangelhaft
vornimmt, ist eine erneute Nachfristset-
zung erforderlich. Hier hat der Auftragge-
ber die Planung entgegengenommen, so-
dass eine zweite Fristsetzung erforderlich
war. Die OLG-Ausführungen überzeugen
nicht. Der Auftraggeber muss die Gele-
genheit der Nacherfüllung geben, bevor er

Mängelrechte wie Schadenersatz geltend
machen kann. Der Unternehmer/Planer
muss den Mangel fristgerecht beseitigen.
Erfolgt dies nicht oder unvollständig, hat
der Besteller ohne weitere Fristsetzung
sekundäre Mängelrechte. Dass der Auf-
traggeber die nachgebesserte Planung
angenommen hat, ändert daran nichts:
Geht der Schaden auf die mangelhafte
Nacherfüllung zurück, steht dem Bau-
herrn der Anspruch gegen den Ingenieur
zu. (redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwältin Ina
Lompa von GTW

Quelle: GTW

Baurecht. Vorbauten müssen der Funktion
oder Gestaltung dienen. Andernfalls haben
sie die üblichen Abstandsflächen zum
Nachbargrundstück einzuhalten. Eine
baurechtliche Privilegierung entfällt.

OVG NRW, Beschluss vom 24. Januar 2023,
Az. 2 B 1238/22

Für Vorbauten gelten
enge Grenzen
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DER FALL

Ein Nachbar klagte gegen die Baugeneh-
migung für ein Einfamilienhaus auf dem
Nachbargrundstück, weil die erforderli-
chen Abstandsflächen zu seinem Grund-
stück nicht eingehalten würden. Die
Außenwand des Neubauvorhabens hielt
zwar im südlichen und nördlichen
Bereich den erforderlichen Mindestab-
stand von 3 m ein. Dies galt aber nicht für

den mittleren Abschnitt der Wand, der im
Erd- undObergeschoss um 0, 50m vor die
Außenwand vortrat und lediglich 2 m von
der Nachbargrenze entfernt war. Der vor-
springende Abschnitt ist nach Ansicht des
Nachbarn kein abstandsflächenrechtlich
privilegierter Vorbau nach § 6 Abs. 6 Nr. 2
BauO NRW, der näher an die Grenze
heranrücken darf.
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DIE FOLGEN

Das OVG gab ihm Recht. Es stellte die
Voraussetzungen klar, um einen Vorbau
gemäß der Bauordnung zu bejahen, der
nur einen Abstand von 2 m zur Nachbar-
grenze einhalten muss. Es handele
sich um einen unselbstständigen, über
den Hauptbaukörper hinausgehenden
Gebäudeteil von untergeordneter Bedeu-
tung. Dieser trete aus funktionalen oder
gestalterischen Gründen aus der Außen-
wand hervor. Die quantitativen Grenzen
würden durch die in der Bauordnung
genannte maximale Breite und Tiefe

bestimmt. Die Unterordnung habe zudem
einen funktionalen Aspekt. Umeinen Vor-
bau zu erlauben, müsse dieser eine – über
die bloße Wohnraumerweiterung hinaus-
gehende – Funktion aufweisen, wie sie für
Erker, Balkone, Altane, Treppenräume
oder Aufzugsschächte typisch sei. Der
umstrittene Wandteil diene ausschließ-
lich dem Zweck, weitere Wohnfläche zu
gewinnen, und weise keine weiterge-
hende Funktion auf. Dafür sei die
abstandsflächenrechtliche Privilegierung
aber nicht geschaffen worden.
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WAS IST ZU TUN?

Bei der Planung von Bauvorhaben ist
darauf zu achten, dass der Mindestab-
stand von 3 m nur dann unterschritten
werden darf, wenn der betreffende Teil
des Gebäudes die in § 6 Abs. 6 Nr. 2 BauO
NRW vorgegebenen Größenangaben ein-
hält und zusätzlich funktionale oder
gestalterischeGründe für denVersatz vom
Hauptbaukörper sprechen. Dies ist jeden-
falls dann eindeutig zu bejahen, wenn es
sich bei dem Gebäudeteil um einen typi-
schen Vorbau, wie Erker, Balkon, Altan,

Treppenraum und Aufzugsschacht han-
delt. Bei der Planung muss daher berück-
sichtigt werden, dass die Charakteristika
dieser klassischen Gebäudeteile eingehal-
ten sind. Ist dies der Fall, dürfen sich Vor-
bauten auch über die gesamte Höhe der
Außenwand des Gebäudes erstrecken.
Die abstandsflächenrechtliche Privilegie-
rung gilt dann für den gesamtenGebäude-
teil. (redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Jan Linder-Figura

von Görg
Quelle: Görg

Mietrecht. Gewerbevermieter schulden
die Überlassung der Mietsache im
für den vereinbarten Betriebszweck
genehmigungsfähigen Zustand. Dafür
notwendige Baumaßnahmen zahlen sie
aus eigener Tasche.

KG, Urteil vom 23. März 2023, Az. 8 U 172/21

Die Mietsache muss unbegrenzten
Betrieb ermöglichen
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DER FALL

Zwischen den Vertragsparteien bestand
einGewerberaummietverhältnis über Flä-
chen für eine Kindertagesstätte. Laut
Mietvertrag sollte der Vermieter die
Räume nach der Bau- und Ausstattungs-
verordnung der Senatsverwaltung um-
bauen. Das schloss eines zweiten Flucht-
weg ein. Der Mieter sollte die Räume in
renoviertem Zustand übernehmen. Nach

dem Umbau stellte der Mieter fest, dass
die Treppen nicht den öffentlich-rechtli-
chen Anforderungen an einen zweiten
Fluchtweg entsprachen und dies ein Hin-
dernis für die Betriebsgenehmigung sei.
Er forderte vom Vermieter, den für die
Erlaubnis notwendigen Umbau zu reali-
sieren. Der Vermieter lehnte ab; er ver-
langte die ausstehende Miete.
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DIE FOLGEN

Das Gericht lehnte den Anspruch ab. Die
Mietsache war wegen der Treppen, die
den für den Betrieb einer Kindertages-
stätte gestellten behördlichen Anforde-
rungen an zwei voneinander unabhängige
Flucht- und Rettungswege nicht genüg-
ten, mangelhaft. Für die Lösung des Pro-
blems war der Vermieter verantwortlich.
Enthält der Mietvertrag keine abwei-
chende Regelung, hat er die Mietsache im
zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigne-
ten Zustand zu überlassen. Werden
Räume zu einem konkreten Betriebs-

zweck überlassen, müssen sie in einem
Zustand sein, der die Aufnahme des
Betriebs uneingeschränkt zulässt. Hierzu
gehört, dass das Mietobjekt die öffentlich-
rechtlichen Anforderungen, die für die
Betriebserlaubnis notwendig sind, erfüllt.
Der Vermieter hat Umbauten, die zur
Erreichung des genehmigungsfähigen
Zustands erforderlich sind, auf eigene
Kosten zu veranlassen. Abweichende ver-
tragliche Vereinbarungen gab es nicht.
Die Mietsache war mangelhaft, die Miete
daher um 100% reduziert.
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WAS IST ZU TUN?

Insbesondere der Vermieter einer Gewer-
beimmobilie sollte beachten, dass auch
behördliche Gebrauchshindernisse und
Gebrauchsbeschränkungen die Tauglich-
keit der Mietsache zum vertragsgemäßen
Gebrauch aufheben oder mindern und
somit einen Mangel darstellen können,
sofern sie auf der konkreten Beschaffen-
heit der Mietsache beruhen und nicht in
persönlichen oder betrieblichen Umstän-
den des Mieters ihre Ursache haben.
Grundsätzlich obliegt es dem Vermieter,

entsprechende behördliche Gebrauchs-
hindernisse zu beseitigen und in diesem
Zusammenhang erforderliche Baumaß-
nahmen in der Mietsache auszuführen.
Die Haftung des Vermieters im Zusam-
menhang mit solchen behördlichen Ge-
brauchshindernissen wird nur dann aus-
geschlossen sein, wenn der Mietvertrag
eine wirksame abweichende Regelung ent-
hält. (redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwältin
Veronika Thormann

von Bethge
Quelle: Bethge

Maklerrecht. Ein Immobilienmakler kann
durch allgemeine Geschäftsbedingungen
von einem Kaufinteressenten keine
Reservierungsgebühr für den Fall verlangen,
dass der Kaufvertrag anschließend nicht
zustande kommt.

BGH, Urteil vom 20. April 2023, Az. I ZR 113/22

Keine Reservierungsgebühr
ohne Kaufvertrag

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DER FALL

Die Kaufinteressenten eines Einfamilien-
hauses hattenmit demMakler einenMak-
lervertrag geschlossen. Später trafen sie
unter Einbeziehung von allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB) des Mak-
lers eine gesonderte Reservierungsverein-
barung. Mit diesem Reservierungsvertrag
verpflichtete sich der Makler, das Grund-
stück bis zu einem festgelegten Datum

exklusiv für die Interessenten vorzuhal-
ten. ImGegenzug sollten diese eine Reser-
vierungsgebühr zahlen. Nach Zahlung
nahmen die Interessenten jedoch aus
Finanzierungsgründen Abstand vom Kauf
und verlangten von demMakler die Rück-
zahlung der Reservierungsgebühr
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DIE FOLGEN

Während die Vorinstanzen den Reservie-
rungsvertrag noch für wirksam gehalten
und die Klage abwiesen hatten, gab der
Bundesgerichtshof (BGH) den Klägern
nun Recht und sprach ihnen den
Anspruch auf Rückzahlung zu. Er ent-
schied, dass die als AGB-Vertrag aus-
gestaltete Pflicht zur Zahlung der Gebühr
die Maklerkunden unangemessen be-
nachteilige und daher unwirksam sei. Die
unangemessene Benachteiligung liegt
darin, dass eine Rückzahlung der Gebühr
ausnahmslos ausgeschlossen ist und sich

keine nennenswerten Vorteile für die
Maklerkunden ergeben. Die Reservie-
rungsgebühr entspricht lautUrteil faktisch
einer erfolgsunabhängigen Provision des
Maklers. Eine solche ist aber gerade nicht
vom Gesetzgeber vorgesehen und kann
daher jedenfalls nicht in Form
einer AGB vereinbart werden, entschied
der BGH.
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WAS IST ZU TUN?

Das Gericht schafft insoweit Klarheit, als
durch AGB festgelegte Gebühren ohne
geldwerte Gegenleistung künftig zu ver-
meiden sind. Allerdings stellt sich dabei
die Frage, wie eine wirksame Ausgestal-
tung einer AGB-Klausel konkret aussehen
müsste. Eine Lösung dürfte kaumdarstell-
bar sein. Das Urteil lässt die Möglichkeit,
Individualvereinbarungen zwischenMak-
ler und Kaufinteressenten zu treffen, wei-
terhin zu. Diese unterliegen nicht der
strengen rechtlichen Kontrolle einer AGB.

Ihre Wirksamkeit hängt allerdings auch
von der Ausgestaltung im Einzelfall ab.
Will man das Risiko einer unwirksamen
Reservierungsvereinbarung ganz vermei-
den, kann unabhängig davon vereinbart
werden, dass dem Makler Aufwendungen
ersetzt werden. Dies stellt insbesondere
für den Fall, dass der Kaufvertrag nicht
zustande kommt, eine machbare Alterna-
tive dar. Bei pauschal vereinbartem Auf-
wandsersatz ist auf dessen Höhe zu ach-
ten. (redigiert von Monika Hillemacher)

ANZEIGE


